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Vorbemerkungen 
 
Die geplante Maßnahme wurde einer Immissionsprüfung durch die Landwirtschaftskammer Nieder- 
sachsen unterzogen. Angewandt wurde dabei das übliche Berechnungsverfahren, welches die Ge- 
ruchs-Immissions-Richtlinie-Niedersachsen (GIRL) in ihrer Fassung vom 29.02.2008, ergänzt am 
10.09.2008, sowie die TA-Luft in der Fassung vom 24.09.2002 vorgeben. Die Verwendung der GIRL 
ist in Niedersachsen durch den Gem. RdErl. d. MU, d. ML u. d. MW v. 23.07.2009, -33-40500 / 201.2 
geregelt. Für die Ausbreitungsberechnungen diente im vorliegenden Fall das Simulationsprogramm 
Austal2000, das das in der VDI-Richtlinie 3945, Blatt 3 (Ausgabe September 2003) beschriebene 
Lagrange - Partikelmodell umsetzt. 
 
 
 
 
 
 
I. Aufgabenstellung 
 
 
Nach den hier vorliegenden Informationen ist geplant, auf einer am westlichen Rand der Stadt  
Sulingen gelegenen Fläche, zukünftig die Errichtung von Gewerbe- und Wohnbebauung zuzulassen 
und zu diesem Zweck einen Bebauungsplan aufzustellen. Das Plangebiet, das aktuell überwiegend 
ackerbaulich genutzt wird, soll zukünftig z. T. als „Wohngebiet“ (WA-Gebiet i. S. § 4 BauNVO) sowie 
z. T. als „Gewerbegebiet“ (GE-Gebiet i. S. § 8 BauNVO) eingestuft werden.  
 
 
Nachfolgend wird untersucht, ob die vorangehend beschriebene Entwicklung von Gewerbe- und 
Wohnbebauung mit den benachbarten landwirtschaftlichen Produktionsstätten vereinbar ist. Das Er- 
gebnis der Untersuchung soll eine Einschätzung enthalten, ob durch die vorhandenen oder die bau- 
bzw. immissionsschutzrechtlich als „genehmigt“ zu betrachtenden Betriebsstätten schädliche Um- 
welteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die 
zukünftigen Anwohner hervorgerufen werden können (vgl. § 5 Bundesimmissionsschutzgesetz).  
 
Nach den von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellten Informationen sind die Anlagen von drei 
landwirtschaftlichen Betrieben von immissionsschutzrechtlicher Bedeutung für die geplante Bebauung. 
Auf Grundlage der aus den von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellten Informationen gewonne-
nen Erkenntnisse, hat der Unterzeichner insgesamt 10 potenzielle und als „genehmigt“ zu betrachten-
de Emissionsquellen vorgefunden, die auf das Plangebiet einwirken. Die Datengrundlage wurde er- 
gänzend mit dem Inhalt der vom Landkreis Diepholz gewährten „Aktenauskunft / Ermittlung von Tier-
zahlen aus Bauakten“ vom 07.07.2020, Akt-Z.: 63 DH 02623/2020/76 abgeglichen. Zudem wurde die 
Datengrundlage telefonisch mit den Anlagenbetreibern abgestimmt, auf Ortsbesichtigungen wurde auf-
grund der aktuellen Corona-bedingten Einschränkungen verzichtet. Bei den Betreibern der emittieren-
den Betriebsstätten handelt es sich um: 
 
 
-  Betrieb 1 
  Gaue 7 
  27232 Sulingen 
 
 
-  Betrieb 2 (wohnhaft Heidmännerei 3, 27248 Ehrenburg) 
  Gaue 1 
  27232 Sulingen 
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-  Betrieb 3 
  Labbus 1 
  27232 Sulingen 
 
Auf den v. g. Betrieben bestehen diverse baurechtliche Genehmigungen für die Haltung von Rindern, 
Schweinen und Pferden. Neben den eigentlichen Stallanlagen existiert auf einer Hofstelle eine weite-
re Emissionsquelle in Form einer offenen Güllelagerstätte.   
 
Der ebenfalls einer Aktenüberprüfung unterzogene Betrieb: 
 
 
-  Betrieb 4. 
  Gaue 5 
  27232 Sulingen 
 
 
ist in der Liste der emittierenden Betriebe nicht aufgeführt, da Genehmigungen für Tierhaltungen so-
wie für mit der Tierhaltung verbundene Emissionsquellen lt. Aktenauskunft des Landkreises Diepholz 
nicht bestehen.  
 
 
Die Standorte sämtlicher in der Immissionsprognose berücksichtigten Betriebe, deren Emissionsquel-
len sowie das von Seiten der Auftraggeberin für die Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen 
in Betracht gezogenen Plangebiet sind in den Anlagen I.A, I.B und I.C dargestellt. 
 
 
 
 
Im Hinblick auf die bei der planungsrechtlichen Neuklassifizierung eines Ortsteils i. S. § 5(1) Satz 2 
BauNVO üblicherweise zu berücksichtigende angemessene Erweiterung der vorhandenen Anlagen   
wird auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts1 verwiesen. Das BVerwG verlangt von 
Anlagenbetreibern eine hinreichende Konkretisierung ihrer Erweiterungsabsichten, z. B. durch Bauan-
träge. Andernfalls braucht auf diese Absichten keine Rücksicht genommen zu werden. Informationen 
über die Vorlage emissions-relevanter Anträge durch die vorangehend aufgeführten Anlagenbetreiber 
liegen aktuell nicht vor.  
 
 
 
Grundlage für die Bewertung von Geruchsstoffeinwirkungen ist die Geruchsimmissions-Richtlinie 
(GIRL), in Niedersachsen eingeführt per RdErl. des MU, des MS, des ML u. des MW v. 23.07.2009. 
Gemäß GIRL liegen die zulässigen Geruchshäufigkeiten für 1 Geruchseinheit (GE) in Gewerbe- und 
Industriegebieten sowie in Dorfgebieten bei max. 15 % der Jahresstunden. In Wohn- und Mischgebie-
ten gilt lt. GIRL ein Immissionsgrenzwert von 10 %. Im Einzelfall können in Dorfgebieten  
- insbesondere bei Anwendung der GIRL für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen i. S. BImSchG - 
aufgrund der Ortsüblichkeit höhere Geruchimmissionen toleriert werden. Auch im Randbereich von 
Dorfgebieten im Übergang zum Außenbereich gestattet die GIRL im Einzelfall eine Erhöhung der zu-
mutbaren Geruchsstoffeinwirkungen auf 20 %. An Wohnhausstandorten im Außenbereich ist im Ein-
zelfall ein max. zulässiger Wert von 25 % für landwirtschaftliche Gerüche heranzuziehen.  
Deutlich höhere Grenzwerte gelten dagegen für „landwirtschaftsbezogene“ Wohnhäuser. Die Recht-
sprechung lässt eine Überschreitung der Immissionswerte der GIRL im landwirtschaftlichen Bereich 
zu und erkennt auch bei einer Wahrnehmungshäufigkeit von 50% der Jahresstunden keine Gesund-
heitsgefährdung (vgl. OVG NW, Beschluss vom 18.03.2002 - 7 B 315/02 sowie OVG Lüneburg, Urteil 
vom 25.07.2002, 1 LB 980/01). 

1
 BVerwG, Beschluss vom 05.09.2000, 4 B 56/00 
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Unter Würdigung der Vorgespräche mit der Auftraggeberin kommt die zukünftige Nutzung des Plan- 
gebiets hinsichtlich ihrer immissionsschutzrechtlichen Ansprüche einem „Wohngebiet“ (WA-Gebiet i. 
S. § 4 BauNVO oder einem GE-Gebiet i. S. § 8 BauNVO) gleich. Folgerichtig sind im Plangebiet, in 
Abhängigkeit von der jeweiligen Klassifizierung, nachfolgende Grenzwerte für Geruchsstoffeinwirkun-
gen maßgebend: 
 
Wohngebiet: Immissionsgrenzwert = 10 % 
 
Gewerbegebiet: Immissionsgrenzwert = 15 % 
 
 
 
 
II. Ergebnisse  
 
 
Für die geplante Maßnahme wurde eine Immissionssimulationsprognose i. S. der GIRL angefertigt. 
Die Ergebnisse unserer Berechnungen können den anliegenden Lageplänen entnommen werden. 
Die dort in einem 20 x 20 m – Raster eingetragenen Flächenkennwerte entsprechen der Immissions-
erwartungsdauer in Prozent der Jahresstunden bei einer Intensität von 1 Geruchseinheit (GE). Nach-
folgend vorgestellt wird das Szenario „Istzustand“, basierend auf der Grundlage der von den landwirt-
schaftlichen Betrieben, der Auftraggeberin sowie von der Genehmigungsbehörde zur Verfügung ge-
stellten Daten hinsichtlich des Viehbesatzes, der Haltungsverfahren, der Lüftungsverfahren und der 
Produktionsrhythmen in den einzelnen Anlagenteilen.  
 
 
Szenario I – Anlagen II und II.A (Istzustand) stellt den Zustand dar, der durch die an den Standor-
ten der emittierenden Betriebe baurechtlich genehmigten Emissionsquellen verursacht wird. Die Be-
rechnungen beinhalten die tierspezifischen Gewichtungsfaktoren aus Tabelle 4 der Geruchs-  
immissions–Richtlinie (GIRL) von 0,5 (für die Haltung von weiblichen und männlichen Rindern) und 
von 0,75 (für die Schweinehaltung bis zu einer Anlagengröße von 5.000 Mastschweinen2, für die 
Haltung von Sauen sowie für die mit der Sauenhaltung in Verbindung stehende  Aufzucht von ab- 
gesetzten Ferkeln). Mit Hinweis auf die aktuelle Rechtsprechung3 berücksichtigen die Berechnun- 
gen für die Pferdehaltung einen tierspezifischen Gewichtungsfaktor von 0,5. 
 Die übrigen Emissionsquellen (hier: offene Güllelagerstätte) werden mit dem Gewichtungsfaktor 1,0 
berücksichtigt.  
 
 
Für die Berechnungen wurden folgender Viehbesatz bzw. folgende Emissionsquellen unterstellt: 
 
 
 
a)   Betriebsstätte 1 
 

 
Anmerkung:  Die Tatsache, dass die Tiere nicht dauerhaft in den Ställen gehalten werden, 

bleibt in den Berechnungen unberücksichtigt, da sie im Regelfall nicht Inhalt der 
erteilten Genehmigung ist. Somit können die Tiere auch ganzjährig in der Anlage 
gehalten werden. Folgerichtig wird der nahezu ganzjährig praktizierte  

 Weideauslauf, verbunden mit einem minimierten Emissionsverhalten des Stalls, i. S. 
einer worst-case-Abschätzung in der Ausbreitungssimulation vernachlässigt. 

                                                           
2
 Geruchsimmissions – Richtlinie GIRL, Tabelle 4 

3
 OVG Lüneburg, Beschluss vom 14.06.2017, 1 ME/17, 1 ME 66/17 

  Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 16.07.2014, 15 CS 13.1910 
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Stall BE1: 15 Kühe, 
                      strohlose Haltung in Anbindung, 
 freie Lüftung unter Zuhilfenahme von Fenstern, Toren, und Türen.  
 
 
 
Stall BE2: 10 Kopf weibl. Jungvieh, 6 Monate bis 1 Jahr, 
    strohlose Haltung in Gruppen auf vollperforierten Böden,  
    freie Lüftung unter Zuhilfenahme von Fenstern, Toren, und Türen.  
 
 
Stall BE3: 19 Kälber, 6 Wochen bis 6 Monate, 
 Haltung auf Stroheinstreu im Tieflaufstall, 
    freie Lüftung unter Zuhilfenahme von Fenstern, Toren, und Türen.  
 
 
Stall BE4: 16 Bullen im Alter von > 1 Jahr,  
 strohlose Haltung in Gruppen auf vollperforierten Böden, 
 4 Kühe in Abkalbeställen auf Stroheinstreu,  
    freie Lüftung unter Zuhilfenahme von Fenstern, Toren, und Türen.  
 
 
Stall BE5: 50 Bullen im Alter von > 1 Jahr,  
 strohlose Haltung in Gruppen auf vollperforierten Böden, 
 freie Lüftung unter Zuhilfenahme von Fenstern, Toren, und Türen.  
 
 
Stall BE6: 4 Kälber bis 6 Wochen,  
 Einzelhaltung auf Stroheinstreu,  
        freie Lüftung unter Zuhilfenahme von Fenstern, Toren, und Türen.  
 
 
 
 
 
b)   Betriebsstätte 2 
 
 
 
Anmerkung:   Die Güllelagerstätte des Betriebs 2 wird aktuell im Rahmen eines Pacht- 

 

verhältnisses von Betrieb 1 bewirtschaftet. Weitere Genehmigungen für Tierhaltung
en sowie für mit der Tierhaltung verbundene Emissionsquellen beste-hen lt. Festste
llung der Genehmigungsbehörde nicht.  

 
Güllelager:        Als Emissionsquelle fließt die Oberfläche eines offenen offenen Folienbehälters 

(Lagunne) mit einer max. Abmessung der Gülleoberfläche von ca. 20,0 x 17,0 m 
und einer Austrittshöhe von ca. 0,7 m über Geländeniveau in die Berechnungen ein. 
Die Lagerstätte wird ausschließlich mit Rindergülle befüllt. Für den Folienbehälter 
besteht von Seiten der Genehmigungsbehörde keine Auflage zur Durchführung 
bzw. Schaffung von emissionsmindernden Maßnahmen (Abdeckung oder dgl.) auf 
der Gülleoberfläche.  
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 Weideauslauf, verbunden mit einem minimierten Emissionsverhalten des Stalls, i. S. 
einer worst-case-Abschätzung in der Ausbreitungssimulation vernachlässigt. 

 
 
Stall 1: 6 niedertragende Sauen, 
                      2 ferkelführende Sauen,  
 30 abgesetzte Ferkel im Gewichtsabschnitt von 8 bis 28 kg Lebendgewicht, 
 80 Mastschweine, 28 bis 110 kg Lebendgewicht,      
 sämtliche Tiere werden auf Stroheinstreu gehalten, 
 freie Lüftung unter Zuhilfenahme von Fenstern, Toren, und Türen.  

 

c)   Betriebsstätte 3 
 
 
 
Anmerkung:   Die Tatsache, dass die Tiere nicht dauerhaft in den Ställen gehalten werden, 

bleibt in den Berechnungen unberücksichtigt, da sie im Regelfall nicht Inhalt der 
erteilten Genehmigung ist. Somit können die Tiere auch ganzjährig in der Anlage 
gehalten werden. Folgerichtig wird der nahezu ganzjährig praktizierte  

 
     
Stall 2:  16 Kopf weibl. Jungvieh im Alter von 6 Monaten bis zu 2 Jahren, 
  Gruppenhaltung, z. T. auf Stroheinstreu, z. T. auf vollperforierten Böden,  
 6 Kälber bis zum Alter von 6 Monaten, 
 Haltung auf Stroheinstreu,  
 1 Deckbulle im Alter von > 1 Jahr,  
 Haltung auf Stroheinstreu,  
 freie Lüftung unter Zuhilfenahme von Fenstern, Toren, und Türen.    
 
 
Stall 3:   9 Kühe, 
                      strohlose Haltung in Anbindung, 
    3 Pferde im Alter von > 3 Jahren 

Haltung in eingestreuten Laufboxen,  
freie Lüftung unter Zuhilfenahme von Fenstern, Türen und Toren.  

 
 
 
 
 
Die Standorte der in der Immissionsprognose berücksichtigten Betriebsstätten sowie der vorange-
hend beschriebenen Emissionsquellen sind in den Anlagen I.A, I.B und I.C dargestellt. Zur besseren 
Orientierung ist in der Anlage II.A für den Verlauf der 10%-, 15%-, 20%-, 25%- und 50%-Grenzwerte 
eine Isoflächendarstellung beigefügt. 
 
Den Berechnungen liegt ein 1.800 x 1.200 m großes Rechengitter mit 90 x 60 Gitterzellen zugrunde. 
Die Größe einer Gitterzelle beträgt 20 x 20 x 3 m. 
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III.  Emissionsdaten  
 
 
III.a) Geruch 
 
Die in den Ausbreitungsberechnungen verwendeten Geruchsstoffströme sowie die Umrechnungsfak-
toren für Großvieheinheiten basieren auf der VDI-Richtlinie 3894 „Emissionen und Immissionen aus 
Tierhaltungsanlagen“ sowie der Emissionsfaktorenliste des Landes Brandenburg, Stand März 2015. 
Die genutzten GV-Schlüssel lauten: 
 
 
Kühe, weibliche Rinder > 2 Jahre:   1,2 GV pro Tier  
 
Weibliche Rinder, 6 Monate bis 1 Jahr:   0,4 GV pro Tier 
 
Weibliche Rinder, 1 bis 2 Jahre:   0,6 GV pro Tier 
 
Kälber bis 6 Monate:   0,19 GV pro Tier 
 
Mastbullen > 1 Jahr:   0,7 GV pro Tier 
 
Mastschweinehaltung von 28 bis 110 kg:   0,14 GV pro Tier 
 
Niedertragende Sauen, Eber:   0,3 GV pro Tier 
 
Ferkelführende Sauen:   0,4 GV pro Tier 
 
Ferkelaufzucht von 8 bis 28 kg:   0,035 GV pro Tier 
 
Pferde im Alter von > 3 Jahren:   1,1 GV pro Tier 
 
 
 
 
 
Die angesetzten Geruchsemissionsfaktoren lauten:  
 
 
Rinderhaltung:    12 GE x sec-1 x GV-1 
 
Mastschweinehaltung:   50 GE x sec-1 x GV-1 
 
Niedertragende Sauen, Eber:   22 GE x sec-1 x GV-1 
 
Ferkelführende Sauen:   20 GE x sec-1 x GV-1 
 
Ferkelaufzucht:   75 GE x sec-1 x GV-1 
 
Pferde im Alter von > 3 Jahren:   1,1 GV pro Tier 
 
Oberfläche Güllelagerstätte, Rindergülle ohne Abdeckung:  3 GE x sec-1 x m-2 
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IV. Wetterdaten 
 
 
Der Deutsche Wetterdienst führt an den Stationen seines Messnetzes routinemäßig Messungen der 
wichtigsten meteorologischen Parameter durch. Für Ausbreitungsrechnungen stehen die Daten u. a. 
in Form von Ausbreitungsklassenstatistiken (aks) zur Verfügung. In einer Ausbreitungsklassenstatistik 
sind die mittlere Windgeschwindigkeit und die mittlere Windrichtung in Abhängigkeit von der dynami-
schen Stabilität der Atmosphäre für einen langjährigen Zeitraum entsprechend der Häufigkeit ihres 
Auftretens dargestellt. Entsprechend den Vorgaben aus Anhang 3, Nummer 12 der TA-Luft ist die 
Windrichtung in 36 Sektoren von jeweils 10 Grad und die Windgeschwindigkeit in 9 Bereiche klassifi-
ziert. 
 
Die dynamische Stabilität ist nach den Vorgaben der VDI-Richtlinie 3782 Blatt 1 in 6 Ausbreitungs-
klassen nach Klug / Manier unterteilt. Die Ausbreitungsklassen beschreiben mit Hilfe des Bede-
ckungsgrades des Himmels, der Tageszeit und der Windgeschwindigkeit auf einfache Weise  
atmosphärische Zustände mit unterschiedlicher mechanischer und thermischer Turbulenzproduktion. 
 
Aufgrund der begrenzten Anzahl von Messstationen stehen die benötigten meteorologischen Daten 
für den Standort einer Emissionsquelle in der Regel nicht zur Verfügung. In diesen Fällen müssen die 
Messdaten der nächstgelegenen Stationen auf ihre Übertragbarkeit geprüft werden. Für Anlagen-
standorte im Raum Sulingen sind im Verlauf der vergangenen 10 Jahre diverse Übertragbarkeitsprü-
fungen durch einen Meteorologen im Hause der Landwirtschaftskammer Niedersachsen angefertigt 
worden. Die Ergebnisse der Übertragbarkeitsprüfungen (QPR) liegen der Genehmigungsbehörde 
überwiegend vor. Inhaltlich wurden bei den QPR folgende Stationsdaten auf ihre Übertragbarkeit hin 
überprüft:  
 
- aks Wunstorf aus den Jahren 2000 bis 2009 
 
- aks Diepholz aus den Jahren 1994 bis 2008 
 
- aks Hannover aus den Jahren 1998 bis 2007 
 
- aks Bremen aus den Jahren 1999 bis 2008 
 
 
Die wesentlichen Prüfungskriterien waren die Windrichtungsverteilung für sämtliche Ausbreitungs-
klassen sowie die Häufigkeitsverteilungen und Mittelwerte der jeweiligen Windgeschwindigkeiten der 
betrachteten Stationen.   
 
 
Als Fazit der mehrfach durchgeführten Prüfungen ist festzuhalten:  
Die Daten der Messstation in Wunstorf aus den Jahren 2000 bis 2009 sind für die Übertragung auf 
Standorte im Raum Sulingen regelmäßig am besten geeignet. Die Parameter der Windrichtung und 
Windgeschwindigkeit zeigen die geringsten Abweichungen von den Verhältnissen am Planungs-
standort. 
 
Im Hinblick auf die korrigierte Anemometerhöhe liegen den nachfolgend vorgestellten Berechnungen 
die aktuellen Daten des DWD zugrunde. Die für den zu untersuchenden Standort unterstellte  
Rauigkeitslänge beträgt 0,5 m (siehe V. Rauigkeit). In Abhängigkeit davon ist lt. DWD eine korrigierte 
Anemometerhöhe von 19,4 m in Ansatz zu bringen. 
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V. Rauigkeit 
 
 
Die Rauigkeitslänge definiert die Oberflächenrauigkeit des Untersuchungsgebiets und wird vom 
Ausbreitungsmodell (Austal 2000) verwandt, um mit Hilfe der Messdaten einer repräsentativen 
Ausbreitungsklassenstatistik (hier: AKS Wunstorf) das für die Ausbreitungssimulation erforderliche 
dreidimensionale Windfeld zu berechnen. Die Rauigkeitslänge hat in diesem Zusammenhang ei-
nen wesentlichen Einfluss auf das vertikale Windprofil.   
Über glatten Oberflächen, die eine kleinere Rauigkeitslänge aufweisen (z.B. Wiesen), nimmt die 
Windgeschwindigkeit in Bodennähe stärker mit der Höhe zu als über rauen Oberflächen mit einer 
größeren Rauigkeitslänge (z.B. Wald). Die Rauigkeitslänge wird durch das Ausbreitungsmodell 
nach den Vorgaben aus Anhang 3, Nummer 5 der TA-Luft unter Zugriff auf ein Kataster bestimmt, 
in dem die Werte in Abhängigkeit von verschiedenen Geländeoberflächen (CORINE-Klassen) ein-
geteilt sind. Die Rauigkeitslänge ist innerhalb eines Kreises mit dem Radius der 10-fachen Höhe 
einer Emissionsquelle (siehe Protokolldaten) und darin ggf. durch eine gewichtete Flächenmitte-
lung im Fall von unterschiedlichen Oberflächenrauigkeiten zu bestimmen (Anhang 3, Nummer 5 
der TA-Luft). Im zu beurteilenden Fall wird von dem verwendeten Ausbreitungsberechnungspro-
gramm für das Untersuchungsgebiet mit einem Radius von 1.100 m eine mittlere Rauigkeitslänge 
von 0,2 m ermittelt (siehe Anlage IV.A). Dieser Wert ist lt. CORINE-Kataster charakteristisch für 
komplexe Parzellenstrukturen, städtische Grünflächen sowie Felsflächen ohne Vegetation. Die v. 
g. Rauigkeitslänge ist für die zu beurteilenden Situation nicht repräsentativ, weil sie die Behinde-
rung der freien Ausbreitung durch die im Umfeld der emittierenden Anlagen bereits vorhandene 
und insbesondere die im Plangebiet vorgesehene Bebauung nicht angemessen berücksichtigt. 
Von der Programmvorgabe wird dementsprechend abgewichen und zur angemessenen Berück-
sichtigung der behinderten Emissionsverteilung eine auf 0,5 m erhöhte Rauigkeitslänge zugrunde 
gelegt.  Dieser Wert ist gemäß DWD charakteristisch für „Parklandschaften mit Büschen und Bäu-
men, zahlreiche Hindernisse im gegenseitigen Abstand des 10-fachen ihrer Höhe“4. Die v. g. Rau-
igkeitslänge ist für die zu beurteilende Situation repräsentativ.  
 

 
 
VI. Quellmodulation 
 
 
In Niedersachsen ist bei der Simulation landwirtschaftlicher Quellen im Regelfall keine mechanische 
und keine thermische Überhöhung der Abluftfahnen anzusetzen (Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim). 
Im Gegensatz dazu gestattet Nordrhein-Westfalen im Einzelfall die Berücksichtigung der Fahnen-
überhöhung, jedoch nur, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind (nach Merkblatt 56): 
 
- Die Bauhöhe der Abluftschächte muss mindestens 10 m über Flur und 3 m über First liegen (bei 

Dachneigungen kleiner 20° Berechnung der Höhe über First für ein 20°-Dach – vgl. 5.5.2, TA-
Luft) 

 
-  Die Abluftgeschwindigkeit am Austritt muss zu jeder Betriebsstunde (also Mindestabluftge-

schwindigkeit) 7 m/s betragen. 
 
- Die Beeinflussung durch andere Strömungshindernisse (Gebäude, Vegetation, etc.) in einem 

Radius, der dem 10-fachen der Schachtbauhöhe entspricht (bei 12 m Schachthöhe also ein Ra-
dius von 120 m) ist auszuschließen. 

 

                                                           
4
 Die bodennahen Windverhältnisse in der BRD, Bericht des DWD 147 aus dem Jahr 1989, Tabelle 3 
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Da eine Beeinflussung durch Strömungshindernisse im vorliegenden Fall nicht auszuschließen ist, 
wird bei den Berechnungen auf den Ansatz der thermischen und der mechanischen Abluftfahnen-
überhöhung grundsätzlich verzichtet.   
 
In Austal2000 ist ein diagnostisches Modell zur Simulation der Gebäudeumströmung implementiert. 
Ein diagnostisches Strömungsmodell passt ein vorgegebenes Windfeld an eine bebaute Oberfläche 
durch Erzeugung einer divergenzfreien, d.h. massenkonsistenten Strömung an. Die Applikation des 
diagnostischen Modells ist nur unter bestimmten Bedingungen konform mit der TA-Luft.  
 
Als pragmatischen Ersatz für die explizite Gebäudeumströmung empfiehlt das Landesumweltamt 
Nordrhein-Westfalen den Einsatz vertikaler Linienquellen ohne Ansatz einer Abluftfahnenüberhöhung 
(Merkblatt 56). Durch die modellinterne Freisetzung der Partikel in der Vertikalen werden die höheren 
Geruchsstoff- und auch Ammoniakkonzentrationen in Bodennähe im nahen Nachlaufbereich simu-
liert. Die Extension der Linienquellen hängt dabei vom Verhältnis der Emissionshöhe zur Stallhöhe 
ab. Liegt die Emissionshöhe oberhalb des 1,2-fachen der Stallhöhe, sind die Emissionen der Linien-
quelle von der halben bis zur vollen Emissionshöhe gleichmäßig zu verteilen.  
 
In Anlehnung an die vorangehend geschilderte Vorgehensweise werden die frei belüfteten Ställe  
sowie die offene Güllelagerstätte ersatzweise als Volumenquellen  
simuliert.  
 
 
 
 
 
VII. Qualitätsstufe 
 
 
Sämtliche Ausbreitungsberechnungen werden mit einer Qualitätsstufe von +2 erstellt (siehe VDI-
Richtlinie 3783 Blatt 13, 4.10 Statistische Sicherheit). 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Berücksichtigung von Geländeunebenheiten 
 
 
Geländeunebenheiten sind bei der Immissionsprognose nur zu berücksichtigen, falls innerhalb des 
Rechengebietes Höhendifferenzen zum Emissionsort von mehr als dem 0,7-fachen der Schornstein-
bauhöhe und Steigungen von mehr als 1:20 auftreten (TA-Luft, Anhang 3, Punkt 11).  
Im vorliegenden Fall ist von einem nahezu ebenen Gelände auszugehen. In keinem Teil des Re-
chengebiets, insbesondere im Bereich des zu untersuchenden Plangebiets, treten Höhendifferen-
zen von mehr als 1:20 (=5%) auf. Somit kann die Orographie bei der Ausbreitungsrechnung unbe-
rücksichtigt bleiben. Das diagnostische Windfeldmodell wird daher bei der Ausbreitungsberech-
nung nicht angewandt 
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IX. Bewertung der Berechnungen  
 
 
IX.a) Geruch 
 
Die vorgesehene Errichtung von Wohnbebauung mit Wohngebietscharakter (WA-Gebiet i. S. § 4 
BauNVO) ist in den Bereichen des Plangebiets möglich, für die eine Immissionserwartung von  
< 10 % prognostiziert wird (ohne farbliche Hinterlegung in der Anlage II.A). In den Bereichen mit 
einer Prognose von > 10 % bis < 15 % (grün hinterlegt) ist i. S. der GIRL die Einrichtung von Ge-
werbegebieten (GE-Gebiet i. S. § 8 BauNVO) zulässig.  
 
Im Hinblick auf die prognostizierten Geruchsstoffeinträge bestehen somit für den überwiegenden 
Teil des Plangebiets keine Bedenken gegen die weitere Verfolgung des Vorhabens. Die prognosti-
zierte Immissionserwartung ist hier so gering, dass eine Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbau-
flächen vertretbar erscheint.  
 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass dieses Gutachten keine Rückschlüsse auf zu erwarten-
de Lärmimmissionen ermöglicht.  
 
 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
 
 
Wöhler 
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